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Borsegesetz - Borsegesetz 2018

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Die Borsemitglieder sind verpflichtet

1. 1.beiihrer Geschaftstatigkeit die Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Bdrseunternehmens einzuhalten, die
Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Unternehmers zu wahren und Schadigungen des Ansehens der Borse zu
vermeiden;

2. 2.die vorgeschriebenen Borsegebihren und sonstigen Beitrage fristgemald zu leisten;

3. 3.bei Teilnahme am Handel mindestens einen Bérsebesucher @8 35 und 36) zu nominieren;

4. 4.die im Rahmen der Handels- oder Abwicklungssysteme vorgesehenen Sicherheiten und Kautionen stets auf der
vorgeschriebenen Mindesthohe zu halten;

5. 5.als Mitglieder einer Wertpapierborse die im§ 119 Abs. 4 Z 1 bis 3 genannten MalRnahmen zur Hintanhaltung

von Insidergeschaften in ihrem Unternehmen zu treffen.

In Kraft seit 03.01.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/B%C3%B6rseG-2018/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/B%C3%B6rseG-2018/paragraf/119
file:///

	§ 33 Börsegesetz
	Börsegesetz - Börsegesetz 2018


